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Niedersachsen 
Niedersächsische Landesbehörde 
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Verkehrslärm – Rechtliche Grundlagen 
 BImSchG – Bundes-Immissionsschutzgesetz (seit 1974) 

 Gesetzliche Grundlage für den Anspruch auf und die Durchführung von 
Lärmschutzmaßnahmen 

 Aktiver Lärmschutz (= Lärmschutzwälle, -wände, lärmarme Fahrbahnbeläge) 
 hat Vorrang vor  
 passivem Lärmschutz (= Lärmschutzfenster, Lüftungen, Entschädigungen) 
 aber nur wenn Verhältnismäßigkeit gegeben ist (Kosten-Nutzen)  
 

 16. BImSchV - Verkehrslärmschutzverordnung (seit 1990) 
 Festlegung der Anspruch auf Lärmschutz auslösenden Kriterien 
 Definition „Neubau“ / „wesentliche Änderung“ 
 Festlegung der Immissionsgrenzwerte 
 Einstufung der Bebauung in Gebietskategorien (Schutzanspruch) 
 Festlegung des Berechnungsverfahrens  
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Verkehrslärm – Rechtliche Grundlagen 
 RLS-90 – Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (seit 1990) 

 Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Lärmemissionen,  
 der Beurteilungspegel, 
 der Dimensionierung des aktiven Lärmschutzes  
 (= Lärmschutzwälle, - wände oder lärmarme Fahrbahnbeläge) 

 

 24. BImSchV - Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (seit 1997) 
 Verordnung zur Durchführung passiver Lärmschutzmaßnahmen  
 (= Schallschutzfenster, schallgedämmte Lüftungen, Entschädigungen usw.) 

 

 VLärmSchR 97 - Richtlinien für den Lärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast 
des Bundes (seit 1997) 
 Zusammenfassung, Erläuterung, Vertiefung und Klarstellung der obigen Regelungen 
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Verkehrslärm – Rechtliche Beurteilung  für die A 33 

 Der Neubau der A 33 ist eindeutig als Neubau zu beurteilen (16. BImSchV) 

 Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach besteht, wenn der Beurteilungspegel einen der 
gebietsabhängigen Immissionsgrenzwerte überschreitet: 
 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Altenheime 
  57 dB(A) am Tag 47 dB(A) in der Nacht 
 Reine und allgemeine Wohngebiete 
  59 dB(A) am Tag 49 dB(A) in der Nacht 
 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete sowie Wohnen im Außenbereich 
  64 dB(A) am Tag 54 dB(A) in der Nacht 
 Gewerbegebiete 

69 dB(A) am Tag 59 dB(A) in der Nacht 

 Die Einstufung in die Gebietskategorien ergibt sich aus den Festsetzungen in 
Bebauungsplänen; wo keine Bebauungspläne vorhanden sind, nach vorhandener örtlicher 
Situation – im Regelfall in die Kategorie „Mischgebiet“. 
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Verkehrslärm – Wissenswertes 

 Der Lärm ist immer zu berechnen, nicht zu messen (16. BImSchV) 
Warum? 
 An geplanten Straßen kann nicht gemessen werden und da der Anspruch auf Lärmschutz 

vor der Erteilung des Baurechts festgestellt werden muss (Planfeststellung) kann nur 
gerechnet werden.  

 Die Berechnung erfolgt nach der RLS-90 (Richtlinien für Lärmschutz an Straßen) 
 Unterscheidung nach Tag (6 bis 22 Uhr) und Nacht (22 bis 6 Uhr) 
 Eingangsgrößen: 
  Verkehrsmenge in Kfz/24h (durchschnittlicher täglicher Verkehr über alle Tage des Jahres), 

Lkw-Anteil, zulässige Geschwindigkeit (bei Autobahnen maximal 130 Km/h für Pkw und 80 
km/h für Lkw), Straßenoberfläche und Steigung der Straße 

 Berechnung erfolgt „zur sicheren Seite“ für die Anlieger: 
   leichter Wind ( 2m/s) von der Straße zum Gebäude 
   Temperaturinversion  (= Reflektion des Lärms an Luftschichten) 
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Verkehrslärm – Wissenswertes 

 Was ist wie laut? 

Quelle: Lärmschutz im Verkehr, BMV, 1998 
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Verkehrslärm – Wissenswertes 

Quelle: Lärmschutz im Verkehr, BMV, 1998 
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Verkehrslärm – Wissenswertes 

Wahrnehmbarkeit von Pegelunterschieden 
Veränderungen des Pegels um 3 dB(A) werden vom  
Gehör des Menschen gerade noch wahrgenommen 
(sog. „Wahrnehmbarkeitsschwelle“) 
Veränderungen des Pegels um 10 dB(A) werden als 
 Halbierung oder Verdoppelung der Lautstärke empfunden. 

Quelle: Lärmschutz im Verkehr, BMV, 1998 
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Verkehrslärm – Lärmbelastungen A 33 
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Verkehrslärm – Lärmbelastungen A 33 
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Verkehrslärm – Lärmbelastungen A 33 
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Verkehrslärm – Lärmbelastungen A 33 

H
aster S

tr. 
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Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit 

 
 
 
 
 
 
 


